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Sicherheitspolizeigesetz - Novelle 
Begutachtung - BMI vom 31.5.2015, GZ BMI-LR1340/0001-III/1/2015 
Stellungnahme 
 
 
Unter Bezugnahme auf die Aussendung vom 31.3. 2015 gibt das Präsidium des Bundes-
kanzleramtes (BKA) zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über die Organisation, Aufgaben und Befugnisse des polizeilichen Staatsschutzes (Poli-
zeiliches Staatsschutzgesetz - PStSG) erlassen und das Sicherheitspolizeigesetz geän-
dert wird, folgende Stellungnahme ab: 
 
 
Zu Artikel 1: (Polizeiliches Staatsschutzgesetz - PStSG 

 
Zu § 4 Z1: 
Der im Entwurf verwendete Begriff „Computersysteme“ ist unklar, da nicht erläutert wird, 
ob davon auch neue Technologien und Geschäftsmodelle, wie etwa Big Data bzw. Cloud 
Dienste umfasst sein sollen. Vor dem Hintergrund, dass Daten nicht mehr ausschließlich 
auf lokalen Rechnern gespeichert werden, aber Ziel von Angriffen sein können, sollte 
diese Begriffsbestimmung dahingehend klargestellt werden, dass auch diese neuen tech-
nischen Entwicklungen umfasst sind. 

 
Zu §7: 
Die mit der Aufgabe des Bundesamtes und der Landesämter, zur Vorbeugung verfas-
sungsgefährdender Angriffe, insbesondere auf dem Gebiet der Cybersicherheit, die Be-
reitschaft und Fähigkeit des Einzelnen zu fördern, sich über eine Bedrohung seiner 
Rechtsgüter Kenntnis zu verschaffen und Angriffen entsprechend vorzubeugen, verbun-
dene Öffentlichkeitsarbeit steht in einem Spannungsverhältnis mit den eigentlichen (nicht-
öffentlichen) Kernaufgaben des 2. Hauptstückes des Entwurfs. Eine solche Beratungs-
funktion im Bereich der Daten- und Netzwerksicherheit sollte daher besser einer unab-
hängigen Stelle zukommen, während sich die Aufgaben des BM.I mit dem BVT, wie auch 
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in der Österreichischen Strategie für Cybersicherheit (ÖSCS) so vorgesehen, auf die 
operative Koordination beschränken sollten. 
 
Zu § 8: 
Es sollte klargestellt werden, ob mit der Information der verfassungsmäßigen Einrichtun-
gen auch (allenfalls sensible) personenbezogene Daten übermittelt werden. 
 
Zu § 10 Abs. 5: 
Die Heranziehung „aller anderen verfügbaren Quellen“ sollte im Hinblick auf den Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz konkretisiert und entsprechend begrenzt werden. 
 
Zu § 11 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Z 5: 
Die Anwendung von Daten sämtlicher in Frage kommenden "Kontakt- oder Begleitperso-
nen" zur Gefahrenanalyse setzt deren Ermittlung voraus, was wiederum in dieser umfas-
senden Art als Grundrechtseingriff dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widersprechen 
dürfte. 
 
Zu den Bemerkungen aus datenschutzrechtlicher Sicht wird auf eine allfällige Stellung-
nahme des Verfassungsdienstes des BKA verwiesen. 
 
Diese Stellungnahme ergeht per elektronischer Post an folgende E-Mail Adresse: bmi-III-
1@bmi.gv.at. Zudem ergeht eine Abschrift dieser Stellungnahme an das Präsidium des 
Nationalrates (begutachtungsverfahren@parlament.gv.at).  
 
 

12. Mai 2015 
Für den Bundeskanzler: 

LUCZENSKY 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
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